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Oberkriegskommissariat Nr. 2/77

Verpflegungskredit und Richtpreise
gültig ab 11. 7. 77 bis auf weiteres

Verpflegungskredit (VR Ziffer 141, Absatz 3 und Anhang VR Ziffer 12)

Der Verpflegungskredit pro Mann und Tag beträgt
Fr. 4.05 für Rekruten- und Fachrekrutenschulen
Fr. 4.70 für alle übrigen Schulen und Kurse inkl. Einführungskurse für FHD

Richtpreise (VR Ziffer 186, Absatz 2 und 3)

Die nachstehenden Höchstpreise dürfen nicht überschritten werden. Die Truppenrechnungsführer haben
ständig mit den Lieferanten in Kontakt zu bleiben, um von allfälligen günstigen Angeboten (Aktionen,
Saisonwaren) profitieren zu können.

— Lieferung durch: Preis per kg / Fr.

- Bäckereien ausserhalb der Waffenplätze: Ermässigung auf Ortspreis mindestens —.05
•= Der Ortspreis ist auf der Rechnung anzugeben

u - Waffenplatzlieferanten siehe Lieferantenverzeichnis

=3 - Nachschub (VR Ziffer 197, Absatz 2)
ce für das durch Vsg Trp hergestellte Brot gilt der Verrechnungspreis von 1.60

Kuhfleisch: Qualität II C, max. 20% Knochen, geliefert in ganzen Vierteln Preis per kg / Fr.

Lieferung durch:
- Metzgereien ausserhalb Vorderviertel mit Lempen 7.35

der Waffenplätze: Hinterviertel (nur Stotzen) 9.45

Zuschlag für Zubereitung: Hackfleisch —.40
(in Ausnahmefällen) Geschnetzeltes —.50

Plätzli 1.20

- Waffenplatzlieferanten: Vorderviertel mit Lempen 7.25

CO (siehe Lieferantenverzeichnis) Hinterviertel (nur Stotzen) 9.35

Zuschlag für Zubereitung wie oben
OS

- Nachschub (VR Ziffer 197, Absatz 2)
Li- für das durch die Vsg Trp gelieferte Kuh- (Vorder- und Hinterviertel), Sigel-

und allenfalls Schweinefleisch gilt der einheitliche Verrechnungspreis von 7.65

Andere Fleischwaren: Die nachfolgenden Preise gelten für Lieferungen durch
Metzgereien ausserhalb der Waffenplätze sowie durch die Waffenplatzlieferanten.

Speck mager, gut geräuchert, o/B, la 6.30 bis 7.30
Kutteln, nur von Grossvieh 5.70 bis 6.70

Rippli, wie gewachsen 15.80 bis 16.80
Leber vom Schwein am Stück 4.— bis 5.—

Käsesorten: la-Qualität, vollfett, in ganzen Laiben Emmentaler Greyerzer Appenzeller Tilsiter

Lieferung durch: Preis per kg / Fr.

- Lieferanten ausserhalb der Waffenplätze, die Mitglieder
S3 der Käseunion, Grossisten oder Milchverbände sind 10.10 10.60 — —
CO - Handelsfirmen für Appenzeller- bzw. Tilsiterkäse — — 9.35 8.25

:cq - übrige Lieferanten 10.90 11.40 9.90 9.05

- Waffenplatzlieferanten (siehe Lieferantenverzeichnis) 10.10 10.60 wie oben wie oben

Preiszuschlag für Käse im Anschnitt (in Ausnahmefällen) —.20 —.20 — —
Koch- bzw. Aktionskäse: je nach Marktlage

(auf beiden Seiten kreisförmig in Abständen von 5 cm gekerbt) verbiiiigung wie im zivilen Handel

Lieferanten: Preis per kg beim Bezug pro Soldperiode

- ausserhalb der Waffenplätze unter 5 kg 5 kg und mehr

Vorzugsbutter: modellierte (100 oder 200 g Packung) 13.15 13.05
20 - g Portionen ("Preise per kg, nicht pro Schachtel) 15.15* 15.05 *

0 10 - g Portionen 16.05 * 15.95 *

Tafelbutter: pasteurisierte Milchzentrifugenbutter modelliert 12.70 12.60
=3 stockweise 12.49 12.39
œ Kochbutter verbilligt: Originalpackungen 250 g 8.80 8.70

Originalpackungen 1 kg 8.60 8.50

- auf den Waffenplätzen. Bezug bei den Waffenplatz-
lieferanten von Milch, allenfalls Käse Rabatt von Fr. —.15 auf allen oben

(siehe Lieferantenverzeichnis) aufgeführten Listenpreisen

il —0 0 - H eu in Ballen franko Stall per 100 kg 40.—
S 3= offen ab Stock per 100 kg 35.—
if E - Stroh in Ballen franko Kantonnement oder Stall per 100 kg 18.—
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